
UMSATZSTEUER BEI 
BLEACHING?
Prof. Dr. Bischoff klärt auf

Sie führen dentalkosmetische 
Behandlungen, wie Bleaching, 
durch?

Wann müssen Sie hierfür 
die Umsatzsteuer mit 19 % 
abführen?



Ihr zahnärztliches Honorar ist grundsätzlich von 
der Umsatzsteuer befreit, wenn Ihre Tätigkeit:

•  der Vorbeugung,
•  der Diagnose,
•  der Behandlung von Zahnerkrankungen sowie
•  der Behebung daraus entstandener Folgen 

dient.

Bleaching aus rein kosmetischen Gründen ist 
demnach nicht von der Umsatzsteuer befreit! 

Dient das Bleaching der Beseitigung einer 
behandlungs bedingten Zahnverdunkelung, ist 
die Zahnauf hellung umsatz steuerfrei. Sie müssen 
also keine 19 % Umsatzsteuer abführen.

(Quelle: BFH Urteil, 19.3.2015, V R 60/14)

Für die spätere Betriebsprüfung empfiehlt es 
sich, unterschiedliche Abrechnungsziffern in der 
Praxis software zu  verwenden – je nachdem, ob 
es eine rein kosmetische Bleaching-Behandlung 
oder eine Folgebehandlung war.
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Wann müssen Sie hierfür die  
Umsatzsteuer mit 19 % abführen?


